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Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Silcherschule“ nach § 13a BauGB, Ortsteil 

Endersbach, 14.01.2023 

 

Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit: 
Folgende Stellungnahme wurde von der Öffentlichkeit abgegeben: 

- Frau Meike Klung 

 

Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange: 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
- Planungsverband Unteres Remstal 
- Stadtwerke Weinstadt, Wasserverband Endersbach-Rommelshausen 
- Herr Romberg, ehrenamtlicher Denkmalpfleger  
- Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart GmbH 
- Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co. KG   
- OVR Omnibusverkehr Ruoff  
- Dannenmann GmbH & Co. KG 
- Vodafone BW GmbH 
- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Deutsche Telekom AG 
- Landesnaturschutzverband 
- Gemeinde Kernen i.R. 
- Gemeinde Korb 

- Gemeinde Remshalden 

- Gemeinde Aichwald 

- Stadt Waiblingen 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bedarfsanalyse eines externen Ingenieurbüros kam zu dem 
Ergebnis, dass in den Folgejahren mit einem erhöhten Bedarf an 
Ganztagesplätzen durch die Weinstädter Bürger in den Grundschulen 
der Stadt Weinstadt zu rechnen ist. Um diesem Mehrbedarf gerecht zu 
werden ist es notwendig die Grundschule mit zwei Neubaugebäuden zu 
erweitern sowie diverse Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude 
durchzuführen. Nur so kann die Silchergrundschule das geforderte 
Raumprofil und zeitgemäße Ausstattung für die bis zu 380 Weinstädter 
Grundschüler gewährleisten.  
Für den laufenden Betrieb der Silcherschule ist nach dem Umbau laut 
Verkehrsgutachten der Bernard Gruppe trotz steigender Schülerzahl 
kein signifikanter Zuwachs von Pkw-Fahrten zu erwarten. Die Schall-
Immissionsprognose von Gerlinger und Merkle kam zu dem Ergebnis, 
dass die Immissionsrichtwerte bei der neuen Anlieferzone, als auch 
während des Betriebs der technischen Anlagen der geplanten Mensa 
eingehalten werden.  

Die Baumaßnahmen für die Neubaugebäude beginnen mit den 
vorbereitenden Arbeiten im Mai 2023 und werden nach derzeitigem 
Stand im Februar 2025 fertig gestellt. Die Umbaumaßnahmen im 
Bestandsgebäude werden von Anfang 2025 bis Juni 2026 umgesetzt. 
Während der Bauzeit ist mit den im Allgemeinen üblichen 
Einschränkungen bzw. Emission durch Baustellentätigkeiten zu rechnen. 
Je nach Baufortschritt wird der Baustellenbereich über die Schafgasse 
oder die Schulstraße erschlossen. 

Für die Beweissicherung wurde ein externes Ingenieurbüro beauftragt. 
Vor Beginn der Baumaßnahmen wird eine Bestandaufnahme der direkt 
an die Baugrundstücke grenzenden Nachbargrundstücke und Gebäude 
durchgeführt und nach Abschluss bzw. Fertigstellung ein 
Abschlussvergleich mit der erfolgten Dokumentation durchgeführt. 
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1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Nach Satzungsbeschluss werden die Planunterlagen in digitalisierter 
Form an das genannte Postfach gesendet. 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein geotechnischer Hinweis wurde in den Textteil unter 
Punkt 3.3.3 aufgenommen. 
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3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Nach Satzungsbeschluss werden die Planunterlagen in digitalisierter 
Form an das genannte Postfach gesendet. 
 



Bebauungsplan Silcherschule, Ortsteil Endersbach, Abwägungstabelle vom 14.01.2023 
Öffentliche Auslegung vom 20.10.2022 bis 21.11.2022 und Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 12.10.2022 bis 21.11.2022 nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Eine erste Quartierskontrolle mit Kontrolle der Fledermauskästen wurde 
im Oktober 2022 durchgeführt. Hierbei konnten keine Besatzspuren an 
den Fledermauskästen festgestellt werden. Das Monitoring soll in 2-
Jahres-Schritten vom Büro Pustal bis 2026/2027 begleitet werden. 
Im November 2022 wurden bei einem weiteren Termin neue und alte 
Schlitze an den Abbruchgebäuden erneut mit Bauschaum verschlossen 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um eine Tötung der Fledermäuse bei Abbruch der Gebäude zu 
verhindern.  
Die vier Nisthilfen für Vögel wurden bereits aufgehängt.  
Eine Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und des 
Monitorings erfolgt im Zuge der Bautagebücher. Die oben genannten 
Maßnahmen sind dem Bautagebuch Nr. 2 vom 14.12.2022 zu 
entnehmen. Die Bautagebücher werden von dem Büro Pustal in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Weinstadt angefertigt und an das LRA 
Rems-Murr weitergeleitet. 
 
 
Kenntnisnahme (Immissionsschutz). 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Es handelt sich hierbei um ein Verfahren nach § 13a BauGB, also um 
einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Die geplanten 
Baumaßnahmen stellen eine Nachverdichtung auf einem bereits 
bebauten Grundstück dar. Das Plangebiet ist umgeben von relativ 
dichter, teilweise kleinteiliger Wohnbebauung. Eine Aufstockung der 
bestehenden Gebäude ist auf Grund der veralteten Bausubstanz und 
des Nachbarschutzes nicht möglich. Eine bauliche Erweiterung auf 
umliegende Grundstücke ist infolge der innerstädtischen Lage und der 
Eigentumsverhältnisse nicht umsetzbar. Ein Erdmassenausgleich im 
Planungsgebiet ist angesichts der beengten Verhältnisse und fehlender 
Geländemodellierungen nicht möglich. An dem vorhandenen 
Straßenniveau werden keine Änderungen vorgenommen. Anfallendes 
Aushubmaterial kann also auch nicht für den Straßenbau herangezogen 
werden. Ein Einbringen des Aushubes vor Ort ist folglich nicht möglich. 
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4. 

 

Ein detailliertes Abfallverwertungskonzept mit vorgesehenen 
Entsorgungswegen wird im Rahmen der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung geprüft. Der nicht verwendbare anfallende Aushub 
wird ordnungsgemäß entsorgt. 
 
Kenntnisnahme (Altlasten und Schadensfälle). 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Dächer der Neubauten (Dorfscheune und Gartenschule) werden als 
Satteldächer ausgeführt, da sich der Siegerentwurf des städtebaulichen 
Wettbewerbs am Bestand orientiert hat, um so eine sensible 
Nachverdichtung zu erreichen. Eine extensive Begrünung auf einem 
Satteldach mit einer Neigung von mehr als 10° ist in der Ausführung 
deutlich kostenintensiver und in der Pflege aufwändiger als ein 
Satteldach mit beispielsweise Tonziegeln als Eindeckung. Aus diesem 
Grund wird auf eine Dachbegrünung verzichtet. Lediglich das nördliche 
Vordach der Dorfscheune wird als Flachdach mit extensiver 
Dachbegrünung ausgeführt. Die südlichen Dachflächen werden jedoch 
mit PV-Anlagen versehen. 
Der Einsatz von Rigolen bzw. Zisternen wurde von dem Fachbüro 
Wehrstein Geotechnik (Anlage 5 der Begründung) überprüft, mit dem 
Fazit, dass der Einbau von Retentionszisternen auf Grund der 
vorhandenen Platzverhältnisse (beengter Grundstückszuschnitt) für 
nicht erfolgreich anwendbar gehalten wird. Die wenigen noch zur 
Verfügung stehenden Flächen sind entweder von der Arealerschließung 
oder notwendigen Nachpflanzungen belegt, wodurch eine Verortung und 
eine nutzbare Größe einer Rigole bzw. Zisterne nicht wirtschaftlich und 
sinnhaft nutzbar umzusetzen wäre. 
Ein Hinweis zu Starkregen wurden unter 3.3.13 Hinweis in den Textteil 
aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme (Gewässerbewirtschaftung). 
 
Kenntnisnahme (Hochwasserschutz- und Wasserbau). Das Plangebiet 
befindet sich nicht in einem Hochwassergebiet (siehe 3.3.12 Hinweis 
Textteil).  
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5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Silcherschule, Ortsteil Endersbach, Abwägungstabelle vom 14.01.2023 
Öffentliche Auslegung vom 20.10.2022 bis 21.11.2022 und Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 12.10.2022 bis 21.11.2022 nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der verkehrsberuhigte Bereich in der Schulstraße liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs. Bei dem von der Polizei in Frage gestellten 
verkehrsberuhigten Bereich handelt es sich um eine „Unstimmigkeit“ im 
Bestand, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens aufgedeckt 
wurde. Eine Behebung dieses Missstandes wird durch die Anordnung 
einer Tempo-30-Zone erreicht. Eine Tempo-30-Zone wird nach § 45 
Abs. 1c StVO von der Straßenverkehrsbehörde angeordnet. Die 
„Festsetzung“ einer Tempo-30-Zone im Bebauungsplan ist schon 
mangels Rechtsgrundlage nicht möglich. Die Stadt Weinstadt ist gewillt 
diese Unstimmigkeit schnellstmöglich zu beheben, jedoch muss dies im 
Einvernehmen zwischen dem Ordnungsamt Weinstadt und der Polizei 
Aalen geschehen. Mit einer Verschlechterung der Verkehrssicherheit ist 
auch mit einer Tempo-30-Zone nicht zu rechnen, da auf Grund des 
beengten Straßenraumes weiterhin nur mit angepasster 
Geschwindigkeit gefahren werden kann. Die Einrichtung einer Haltezone 
im Bereich des Schulhofes wird nur noch optional aufgeführt. Das 
Verkehrsgutachten und die Begründung wurden dementsprechend 
angepasst.  
Der Fokus der Stadtverwaltung liegt auch zukünftig verstärkt auf der 
Aufklärung der Eltern, um den Hol- und Bring-Verkehr stetig zu 
reduzieren. Hierzu zählen neben den Schulwegeplänen zum Beispiel 
auch die Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Auto Club Europa e.V., 
dem Gemeindevollzugsdienst und der Lehrerschaft (eine beispielhafte 
Vor-Ort-Aktion siehe „Breite Aktion gegen Elterntaxis am 
Bildungszentrum“, Gelbes Blättle 18.01.2023). 
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7. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Der mitgesendete Plan „Station Schafgasse Weinstadt-Endersbach“ 
vom 25.02.1980 wurde als Anhang 3 in den Textteil aufgenommen und 
ein entsprechender Hinweis wurde unter 3.3.11 formuliert. Das Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht ist weiterhin über die Grunddienstbarkeit vom 
02.05.1980 gesichert. Auf die Eintragung eines Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechts in den Lageplan wird verzichtet, da es sich um eine 
öffentliche Gemeinbedarfsfläche im Eigentum der Stadt Weinstadt 
handelt. 
Siehe die nachfolgende Stellungnahme der Netze BW vom 08.11.2022. 
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9. 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der mitgesendete Plan „Station Schafgasse Weinstadt-Endersbach“ 
vom 25.02.1980 wurde als Hinweis in den Textteil aufgenommen 
(Anhang 3). 
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9.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 



Bebauungsplan Silcherschule, Ortsteil Endersbach, Abwägungstabelle vom 14.01.2023 
Öffentliche Auslegung vom 20.10.2022 bis 21.11.2022 und Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 12.10.2022 bis 21.11.2022 nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. Die Ausweisung von neuen Parkplätzen in den 
umliegenden Straßen ist nicht geplant. Das Ausweißen einer Haltezone 
in der Schulstraße ist nur noch optional und stellt keine verbindlich 
umzusetzende Maßnahme dar. Sollte eine Umsetzung erfolgen, wird die 
AWRM zeitnah informiert. 
 
 

Kenntnisnahme. 
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Die Sammelstelle an der Schulstraße bleibt erhalten.  
Durch die Erweiterungsmaßnahmen wird eine neue Sammelstelle im 
südlichen Bereich des Grundstücks benötigt bzw. hergestellt. Von dort 
werden die Müllbehälter für die Leerung vom Hausmeister an das untere 
Ende der Sackgasse an der Schafgasse transportiert und so abgestellt, 
dass der Gehweg weiterhin frei bleibt und die Sackgasse weiterhin 
befahrbar ist. Nach der Leerung werden die Behälter zeitnah wieder 
zurückgestellt. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Es muss keine Sackgasse befahren werden. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein Rückwärtsfahren ist sowohl in der Schulstraße, als 
auch bei der neuen Sammelstelle in der Schafgasse nicht nötig. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



Bebauungsplan Silcherschule, Ortsteil Endersbach, Abwägungstabelle vom 14.01.2023 
Öffentliche Auslegung vom 20.10.2022 bis 21.11.2022 und Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 12.10.2022 bis 21.11.2022 nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Erdmassenausgleich im Planungsgebiet ist angesichts der beengten 
Verhältnisse und fehlender Geländemodellierungen nicht möglich. An 
dem vorhandenen Straßenniveau werden keine Änderungen 
vorgenommen. Anfallendes Aushubmaterial kann also auch nicht für den 
Straßenbau herangezogen werden. Ein Einbringen des Aushubes vor 
Ort ist folglich nicht möglich.  
Ein detailliertes Abfallverwertungskonzept mit vorgesehenen 
Entsorgungswegen wird im Rahmen der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung geprüft. Der nicht verwendbare anfallende Aushub 
wird ordnungsgemäß entsorgt. Bei Bedarf wird die Stadt Weinstadt 
frühzeitig auf die AWMR zukommen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Im Zuge einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist die Stadt Weinstadt 
bestrebt die Innenentwicklung voranzutreiben und so den zukünftigen 
Flächenbedarf im Außenbereich zu reduzieren. Diesem Grundsatz folgt 
die Verwaltung auch bei der Erweiterung der Silcherschule. Eine 
eingehende Prüfung der vorherrschenden Grundstückssituation ergab, 
dass auf Grund der beengten Grundstücksverhältnisse und der 
geplanten Erschließung nicht alle Bäume erhalten werden können. Im 
Bebauungsplan sind einzelne Bäume jedoch mit Pflanzbindung 
versehen worden um ihren Erhalt zu garantieren. Darüber hinaus 
müssen mindestens 10 neue Bäume auf dem Schulgelände gepflanzt 
werden über einen festgesetzten Pflanzzwang.  
Die Dächer der Neubauten (Dorfscheune und Gartenschule) werden im 
Sinne der sensiblen Nachverdichtung als Satteldächer ausgeführt. Aus 
diesem Grund wird auf eine Dachbegrünung verzichtet. Lediglich das 
nördliche Vordach der Dorfscheune wird als Flachdach mit extensiver 
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Dachbegrünung ausgeführt. Die südlichen Dachflächen werden mit PV-
Anlagen versehen. Eine Fassadenbegrünung ist auf Grund der 
großflächigen Fensterfronten entlang der Fassaden nicht vorgesehen. 
Die Pflanzliste wurde um hitze- und trockenheitsresistente Klimabäume 
ergänzt. 
Im Zuge des aktuellen Bebauungsplanverfahrens wurde der Artenschutz 
untersucht, die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt und ein 
mehrjähriges Monitoring mit dem Büro Pustal vertraglich vereinbart.  
Der Artenschutz der damaligen Schulsanierung muss im aktuellen 
Bebauungsplanverfahren nicht berücksichtig werden, da am nördlichen 
Schulgebäude nur Sanierungsarbeiten und keine Abrissarbeiten 
vorgenommen werden. Die Stadt Weinstadt ist aber gewillt, die 
abgängigen Nistkästen im Falle eines Gebäudeabrisses in der näheren 
Umgebung wieder zu installieren. Ein entsprechender Vermerk wurde 
bereits in der Bauakte eingetragen und das Büro Pustal ist mit der 
Dokumentation des Umhängens der Nistkästen beauftragt. Die 
angebotene Hilfestellung des NABU nimmt die Stadtverwaltung dankend 
an und hat diesbezüglich bereits Kontakt mit dem Vorstand des NABU 
aufgenommen. 
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